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Spitex 
Gemeindekrankenpflege 
Kranke, Behinderte und Betagte werden fachgerecht zu Hause 
gepflegt und betreut. In enger Zusammenarbeit mit den Hausärz-
ten werden Grundpflegeleistungen (Waschen, Baden usw.) sowie 
Behandlungs-Pflegeleistungen (Injektionen, Verbände, Blutdruck-
messen usw.) erbracht. Dabei ist das Personal bestrebt die Ge-
sundheit und Selbständigkeit der Patienten zu fördern. 

Montag bis Freitag, jeweils von 13.30 Uhr bis 14.00 Uhr, ist eine 
Gemeindekrankenschwester für den persönlichen Kontakt und 
Betreuung im Spitexbüro anwesend. 

Krankenmobilienmagazin 
Krankenmobilien werden gegen geringe Mietgebühren abgegeben. 

Hauspflege 
Die sozialen und pflegerischen Einsätze werden geleistet, wenn 
durch Krankheit oder Erholungsbedürftigkeit eine Notlage ent-
standen ist. Es handelt sich hauptsächlich um Hausarbeiten und 
einfache häusliche Krankenpflege sowie um die Betreuung von 
Kindern. 

Die Tätigkeit dient der Überbrückung einer Notlage und ist des-
halb immer befristet. Der Einsatz erfolgt ganztags, halbtags oder 
stundenweise. Schwere Arbeiten, wie Frühjahrsreinigung, Fens-
terreinigung oder Gartenarbeit können nicht übernommen wer-
den. 

Haushilfe 
Die Hilfe wird nach individuellem Bedarf, vor allem für ältere Per-
sonen oder Patienten mit chronischen Beschwerden erbracht. Der 
Einsatz umfasst Hausarbeiten, mitmenschliche Betreuung und 
pflegerische Handreichungen. 
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Wohn- und Pflegezentrum 
Rosengarten Kleinandelfingen 

Unsere BewohnerInnen sind bei uns im Rosengarten inmitten des 
Dorfes daheim. Wir bieten fürsorgliche Betreuung und Pflege mit 
hoher fachlicher Kompetenz. 

Dem Wohn- und Pflegezentrum obliegt die stationäre Alters-
betreuung des Fürsorgeverbandes Andelfingen. Das Heim ist seit 
1960 in Betrieb und wurde laufend erweitert, renoviert und mo-
dernisiert. Zurzeit stehen 45 Betten in Einer- oder Zweierzimmern 
mit Nasszellen zur Verfügung. 

Unser Heim ist von Krankenkassen anerkannt; die Verrechnung 
der Pflegeleistungen erfolgt nach dem BESA-System. Die ärztliche 
Versorgung ist durch die praktizierenden Ärzte aus dem Fürsorge-
verband gewährleistet. Es besteht die Möglichkeit von Ferien- und 
Tagesaufenthalten. Ausgebildetes und geschultes Personal betreut 
und pflegt die BewohnerInnen des Heimes. 

Ein beliebter Treffpunkt für unsere BewohnerInnen sowie für un-
sere Gäste ist unsere Cafeteria, welche täglich von 14.30 Uhr bis 
16.30 Uhr geöffnet ist. 

Zufriedene BewohnerInnen  
Unsere BewohnerInnen stehen im Zentrum unseres Denkens und 
Handelns. Wir richten unsere Dienstleistungen auf ihre Bedürf-
nisse aus. 

Nahe am Puls  
Wir pflegen einen sehr direkten Kontakt zu unseren BewohnerIn-
nen, ihren Angehörigen, den Lieferanten sowie allen externen Stel-
len. Wir sind offen für ihre Anliegen und pflegen mit ihnen eine 
partnerschaftliche Beziehung. 

MitarbeiterInnen fördern  
Wir engagieren uns in der Aus- und Weiterbildung in allen Be-
triebsbereichen. Wir fördern unsere Mitarbeitenden und sorgen 
für hohe Leistungsbereitschaft. 
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Sozialhilfe 
Sozialhilfe ist ergänzende Hilfe. Sie setzt erst dort ein, wo eigene 
Mittel und andere finanzielle Hilfen wie Arbeitslosengelder, Ren-
ten, Stipendien, Unterstützung durch Familienmitglieder fehlen 
oder nicht genügen. Neben der Existenzsicherung fördert die Sozi-
alhilfe die Selbständigkeit und die Eingliederung in die Gesell-
schaft. 

Die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe wird im Einzelfall anhand von 
Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe festge-
legt. Es werden keine Schulden beglichen. 

Falls Sie sich in einer Notlage befinden, wenden Sie sich rechtzei-
tig an das Fürsorgesekretariat. Versuchen Sie nicht, Ihre 
finanzielle Notlage mit Kleinkrediten zu überbrücken. 

Wer Sozialhilfe erhält, muss – soweit möglich und zumutbar – 
alles dafür tun, um die Notlage zu lindern oder zu beheben. Leis-
tungen der Sozialhilfe dürfen nicht zweckentfremdet werden. Die 
Ausrichtung von solchen Leistungen kann mit Weisungen und 
Auflagen verbunden werden. 

Arbeitsfähige, nicht vermittelbare SozialhilfebezügerInnen werden, 
gemäss unserem Projekt „Reintegration in den Arbeitsprozess“ 
(RIAP), zu Arbeitsleistungen verpflichtet. 

Sofern eine unterstützte Person Eltern oder Kinder hat, die in gu-
ten finanzielle Verhältnissen leben, können bei diesen Verwandten 
Beiträge geltend gemacht werden. 

Leistungen der Sozialhilfe müssen in der Regel nicht zurücker-
stattet werden. Es gibt dazu allerdings einige Ausnahmen, etwa 
spätere Erbschaften, Schenkungen oder Lotteriegewinne. In jedem 
Fall sind Leistungen zurückzuzahlen, welche mit falschen oder 
unvollständigen Angaben erwirkt wurden. 
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Adressen Zweckverband 
Spitex 
Spitex Andelfingen 
Schaffhauserstrasse 16 
8451 Kleinandelfingen 
Tel:     052 / 317 38 38 
Natel: 079 / 409 67 49 
spitex@fs-andelfingen.ch 

Präsenzzeit 

Montag bis Freitag 
13.30 bis 14.00 Uhr 
 

Wohn- und Pflegezentrum Rosengarten 
Wohn- und Pflegezentrum 
Rosengarten 
Schaffhauserstrasse 16 
8451 Kleinandelfingen 
Tel:  052 / 305 22 88 
Fax: 052 / 317 28 13 
rosengarten@fs-andelfingen.ch 

Cafeteria täglich 
14.30 bis 16.30 Uhr 

Sozialhilfe, Fürsorgesekretariat 
Fürsorgeverband Andelfingen 
Sekretariat 
Schaffhauserstrasse 16 
8451 Kleinandelfingen 
Tel:  052 / 305 22 86 
Fax: 052 / 317 28 13 
sekretariat@fs-andelfingen.ch 

Präsenzzeit 

Dienstag 
08:30 bis 12:00 Uhr 
13:30 bis 17:00 

Donnerstag 
08.30 bis 12.00 Uhr 
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Weitere Adressen 
Pro Senecute Ortsvertretungen 
Adlikon 
Furrer Vreny 
Tel. 052 / 317 25 92 

Humlikon 
Svensson Marie-José 
Tel. 052 / 317 29 67 

Andelfingen 
Färber Elsbeth 
Tel. 052 / 317 19 19 

Kleinandelfingen 
Wick Hanna 
Tel. 052 / 317 40 71 

Mahlzeitendienst 
Gruden Susanne 
Loostrasse 13 
8461 Oerlingen 
Tel: 052 / 319 24 08 

Stellvertretung durch 
Wohn- und Pflegezentrum 
Rosengarten 
Tel: 052 / 305 22 88 

Rotkreuzfahrdienst / Notrufgeräte 
Stutz-Röthlisberger Heidi 
Oberkahnenstrasse 31 
8450 Andelfingen 
Tel: 052 / 317 10 16 

Stellvertretung durch 
Gruden Susanne 
Tel: 052 / 319 24 08 
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